
Geländeordnung des Delta Club Bavaria Ruhpolding e.V.

1. Es gilt die aktuelle Flugbetriebsordnung (FBO) des Deutschen Hängegleiterverbandes e.V. (DHV) für 
den Betrieb von Hängegleiter und Gleitsegel. Davon abweichende Regelungen sind den Geländetafeln 
vor Ort zu entnehmen.

2. Starts und Landungen sind nur auf den ausgewiesenen Flächen zulässig. Bei Außenlandungen auf den 
angrenzenden Flächen der Landeplätze wird eine Außenlandegebühr von 20 Euro erhoben.

3. Für folgende Start- bzw. Landeplätze besteht eine aktuelle Beschränkung

• Landeplatz Laubau. 
Nutzung nur in der Zeit vom 1.8. bis 31.12 jeden Jahres. Es handelt sich um eine 
naturschutzrechtlich geschützte artenreiche Wiese. Jede Schädigung der Fläche durch Befahren 
oder Bodeneingriffe ist zu vermeiden.

3. Der Flugbetrieb ist bei Annäherung von Hubschraubern sofort einzustellen.

Gastflugregelung

1. Die Gastmitgliedschaft ist Online vor dem  Start zu erwerben. Die Gastmitgliedschaft berechtigt zu 
Starts und Landungen auf den Geländen des Delta Club Bavaria Ruhpolding e.V.

3. Pilotinnen/Piloten/* die ohne gültige Gastmitgliedschaft auf den Geländen angetroffen werden, zahlen 
20 Euro. Im Wiederholungsfall kann ein Platzverbot ausgesprochen werden.

Gewerbliche Tätigkeiten auf den Clubgeländen

1. Auf den Geländen des DCBR dürfen keine Passagier-/Tandemflüge durchgeführt werden, die gegen 
Entgelt oder „geschäftsmäßig“ (in Zusammenhang mit Beruf oder Gewerbe)  erfolgen.

2. Gewerbliche Tätigkeiten oder Veranstaltungen von Mitgliedern oder Gästen auf den Geländen des 
DCB Ruhpolding e.V. sind nicht zulässig. Ausnahmen regelt die Vereinssatzung.

Geländeordnung Stand 02.06.2021

 Delta Club Bavaria Ruhpolding e.V.
  Drachen- und Gleitschirmflieger Verein seit 1975

Delta Club Bavaria Ruhpolding e.V. • Bahnhofstr. 2 • 83324 Ruhpolding • www.dcb-ruhpolding.de • eMail: info@dcb-ruhpolding.de

http://www.dcb-ruhpolding.de/

